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allen von den Rubriken und vom Ordinarius vorgeſchriebenen Ora  2  —
tionen zu nehmen; chreibt das Directorium Oratio Ad ibitum
or, ſo empfiehlt ES ich, dieſer die Oratio PTO SeipS0Sacerdote (n inter Orationes diversas) zu wählen. Die Para⸗mente müſſen von grüner arbe ſein und können allenfa durcholche aus Goldſtoff (ex AuT O COntexta) erſetzt werden.

Die Beantwortung dieſer rage entfällt um gegebenenFalle Wenn aber der Primiziant ſein erſtes heiliges Meſsopfereinem Tage feiert, der eine Missa VO:tiva Privata zuläſst, und
EL lieber eine Votivmeſſe (jedenfalls aber ritu Missae VOtivae Pri-vatae) als die Tagesmeſſe 1E ſo ihm die Wahl der Votiv⸗
meſſe frei mpfehlen ird ſich die Missa de 88 Trinitate addita

OT Jesu oder de Maria
Oratione Deus cujus misericordiae oder de Spiritu St. oder de

Jedenfalls thut übrigens der Primiziant beſten, enn EL
gleich bei ſeiner erſten heiligen eſſe ſich die für den
Tag treffenden kirchlichen Vorſchriften hält und außergewöhnlichesmeidet.

Linz Profeſſor V

oſef Kobler
XI (Entlaſs⸗Schein oder Delegation?) Es mag wohlchon öfter geſchehen ſein, daſs dieſe zwei Documente promiscuebenützt wurden und man annahm, daſs der ntlaſs⸗Schein genüge

zur giltigen Eheſ

ießung eſe Meinung iſt jedoch nicht richtig,wie Aus den canoniſchen Satzungen über die Ehe ſonnenklar erhelltund iſt der ntlaſs⸗Schein nicht verwechſeln mit einer Delegation.Als Beweis diene folgender Fall Der Bräutigam Ke, gebürtig In
der Gemeinde In Böhmen, ſeine rau den ordentlichenWohnſitz; hat, wünſ nachdem als definitiver Finanz⸗eamter Wien angeſtellt worden iſt, ſeinen eigenen Familienherd
u gründen. Die Eltern von beiden Seiten machen nothwendigeSchritte, umö die Ehe threr Kinder zuſtande bringen, indem ſieglauben 7  1Ee rau wohnt hier, alſo wird der hieſige Pfarrerals parochus Droprius trauen und der Bräutigam bringt Qus Wien
den Verkündſchein mit.“ d, das wäre alles In der Ordnung geweſen,wenn eS ſich nicht eine gemiſchte Ehe gehandelt ätte, da die
Braut der augsburgiſchen Confeſſion angehör und der Bräutigamatholi iſt Nach dieſer Sachlage war die Verkündigung ganz VOoVr/
ſchriftsmäßig in der katholiſchen Kirche m Wien und Im akatholiſchenBethaus der rau In Pilſen geſchehen Da die akatholiſche Parteidie kirchlicherſeits vorgeſchriebenen „Cautiones pportunas“ geleiſtetden Vertrag nach dem Art des Geſetzes vom 25 Mai 1868,womit die atholiſche Erziehung aller anzuhoffenden inder gewähr⸗leiſtet Urde, abgeſchloſſen atte, ſo konnte der Pfarrer in Wiendieſer
abgetha he active aſſiſtieren omit wäre alſo die Angelegenheitgeweſen, wenn die Eltern der beiden Brautleute nicht
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gewünſcht hätten, dieſes Familienfeſt gemeinſchaftlich feiern. Es
wurde alſo der Pfarrer B., die Braut wohn und der
Bräutigam eine Utter hat, angegangen, copulieren, wozu der⸗

ſich bereit erklärte, wenn EL iezu „delegationem parocho
Proprio“ erhielte. Er (kam jedo nur den Entlaſs⸗Schein und die
betreffenden Parteien der Meinung, daſs alles nothwendige
on geleiſtet worden ſei Dieſe Meinung theilte jedoch der Pfarrer
Iin nicht; calculierte: „Der ordentliche Seelſorger iſt der
atholiſche Pfarrer In Wien oder der Paſtor In ilſen; die können
ſich wechſelſeitig begnügen mit einem Entlaſs⸗Scheine; EL aber
brauche dazu eine Delegation.“ Es räg ſich nun „War die An⸗
ſicht des Pfarrers in richtig?“ Wir antworten „Der PfarrerIn hat ganz brrect gehandelt, indem ETL eine Delegation abver⸗
langte und ſich mit einem Entlaſs⸗Scheine nicht egnügte.“ Das
„Tridentinum“ 688 XIV Cap „Tametsi“ befiehlt, Ut
COIlSenSUS matrimonialis Parocho proprio et duobus vel
tribus EStibus Contrahatur. Der Pfarrer mn war nicht „Parochus
Droprius“ weder des Bräutigams, noch der raut, ondern „Parochus
0nnino alienus t IIOII cCOmpetens“ und muſste alſo zu dieſer Ehe⸗ießung eine Delegation Proprio parocho haben, In dieſemFalle vom Pfarrer in Wien.

St Benigna (Böhmen Bernard Max d,
Prior und Pfarrer

XII Communionen 0 demſelben Tage.)Timotheus, ein Maurer, fiel vom Gerüſte, Erletzte ſich chwer ard
ogleich nachhauſe und ett gebracht Nachdem ſein rommes Weih
einige nothwendige Anſtalten getroffen, möglichſt bald ärztliche

3u erhalten, eilte * ogleich zUum Seelenarzt mit der itte,
dem Verunglückten die heiligen Sterbſacramente, insbeſondere aber
die heilige Wegzehrung, ona großes Verlangen trage,bringen Die weſter des Arrer und noch eine andere zufälliganweſende Frau bemerken hierauf, daſs der Kranke 10 hnehin in
der Frühe Communiciert habe, ſie ſe hätten ihn bei der Communion⸗
bank mit eigenen Augen geſehen Der Pfarrer bedeutete dem jungen
vor kurzem ausgeweihten errn Kaplan, ſich ogleich dem Ver
unglückten vu begeben, demſelben beizuſtehen, ihn Beicht zu brenund die Oelung zu ertheilen; die heilige Wegzehrung aber
unterlaſſen. Der In der Moral gut bewanderte Cooperator konnte
ſich nicht der Bemerkung enthalten: Es ſei die endung der heiligenWegzehrung 12  0 Uläſſig, 10 ogar pflichtmäßig. Der HerrPfarrer warf ihm einen ſtrafenden lick zu, der die wohl are Be⸗
deutung U  E Wie, mein Lieber, Sie ſind kaum der 1  an
entronnen, noch ein Neuling in der Seelſorge und wollen einen
In ihr ergrauten en Praktiker belehren? Der Kaplan begriff die
Bedeutung des Blickes, denn ELr konnte ſie auch In allen ügen und


